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1. Fragestellung und Einleitung 

Die Wissenschaftlichen Dienste wurden um eine Darstellung der rechtlichen Konsequenzen von 
Verstößen gegen die Genehmigungsvorgaben bei sogenannten Dual-Use-Gütern gebeten. 

Als Dual-Use-Güter (Güter mit doppeltem Verwendungszweck) werden Güter bezeichnet, die so-
wohl für militärische als auch für zivile Zwecke genutzt werden können (Art. 2 Abs. 1 EU-Dual-
Use-VO)1. 

Der Export von Dual-Use-Gütern fällt in den Bereich des Außenwirtschafts- und Exportkontroll-
rechts, welcher umfassend reglementiert ist.2 Ziel der deutschen und europäischen Exportkon-
trolle ist es, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie die unkontrollierte Weiter-
gabe von konventionellen Rüstungsgütern zu verhindern. Auch schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzungen sowie Terrorismus sollen so verhindert werden.3 

2. Sanktionierung von Genehmigungsverstößen 

2.1. Grundlagen 

Verstöße im Bereich des Außenwirtschafts- und Exportkontrollrechts werden insbesondere auf 
Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG)4, des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KrWaff-
KontrG)5 und des Ausführungsgesetzes zum Chemiewaffenübereinkommens (CWÜAG)6 geahn-
det. 

Verstöße gegen die Dual-Use-Verordnung werden nach den §§ 17 ff. AWG sanktioniert. Abhängig 
von der Verschuldensform kann es sich um eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit handeln. 

In beiden Fällen liegt die straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Verantwortung und Haftung 
nach § 14 Abs. 1 StGB, § 9 Abs. 1 OWiG nicht bei der juristischen Person – etwa dem ausführen-

 

1 Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsre-
gelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der 
Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Neufassung), https://eur-lex.eu-
ropa.eu/eli/reg/2021/821/oj. 

2 Zu den Grundlagen des Außenwirtschaftsrechts und dem Genehmigungsverfahren vgl. Wissenschaftliche 
Dienste, Ausfuhrgenehmigungsverfahren von Dual-Use-Gütern, WD 5 - 3000 - 011/24, 31.01.2024. 

3 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (2022), Handbuch Exportkontrolle und Academia, 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf, S. 15. 

4  Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013, zuletzt geändert durch Art. 34 Abs. 19 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023, https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/. 

5  Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen i.d.F. vom 22. November 1990, zuletzt geändert durch Art. 25 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2022, https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/. 

6  Ausführungsgesetz zum Chemiewaffenübereinkommen vom 2. August 1994, zuletzt geändert durch Art. 6 des 
Gesetzes vom 13. April 2017, https://www.gesetze-im-internet.de/cw_ag/.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_aca_broschuere_handbuch.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/
https://www.gesetze-im-internet.de/cw_ag/
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den Unternehmen –, sondern der Geschäftsleitung oder einem benannten Ausfuhrverantwortli-
chen. Gleichwohl kann sich auch strafbar machen, wer die Pflichtverletzung begeht, ohne formell 
Ausführer zu sein.7 

Zudem können sowohl im Falle einer Straftat nach § 18 AWG als auch bei einer Ordnungswid-
rigkeit nach § 19 AWG die Gegenstände, auf die sich die Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit be-
zieht oder die zur Vorbereitung oder Begehung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, 
eingezogen werden (§ 20 AWG). 

2.2. Strafvorschriften 

Der vorsätzliche Verstoß gegen die EU-Dual-Use-Verordnung ist nach § 18 Abs. 5 AWG strafbe-
wehrt. So kann gegen denjenigen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe ver-
hängt werden, der ohne Genehmigung oder Entscheidung der zuständigen Behörde über die Ge-
nehmigungspflicht Güter mit doppeltem Verwendungszweck ausführt oder Vermittlungstätigkei-
ten erbringt. Nach § 18 Abs. 6 AWG ist bereits der Versuch strafbar. 

§ 18 Abs. 7 Nr. 2 AWG beinhaltet einen Qualifikationstatbestand bei gewerbs- oder bandenmäßi-
gem Handeln gegen die Dual-Use-Verordnung. In diesen Fällen sieht das AWG einen höheren 
Strafrahmen vor. 

Bei der Bezugnahme auf die Dual-Use-Verordnung handelt es sich um eine dynamische Verwei-
sung. Der 2021 neugefasste § 30 AWG soll dabei verhindern, dass es aufgrund von Änderungen 
an der EU-Dual-Use-Verordnung oder ihrer Aufhebung zu Strafbarkeitslücken kommt.8 

Auf eine Strafbewehrung von Verstößen gegen Durchfuhr- und Verbringungserfordernisse inner-
halb der EU hat der Gesetzgeber verzichtet. Begründet wird dies mit der geringen außenwirt-
schaftsrechtlichen Relevanz von Durchfuhrhandlungen und dem durch die Dual-Use-Verordnung 
gewährleisteten EU-weit einheitlichen Rechtsrahmen.9 

2.3. Bußgeldvorschriften 

Bei der fahrlässigen Begehung eines in § 18 Abs. 5 AWG genannten Verstoßes kommt eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 AWG in Betracht. Die Ordnungswidrigkeit kann nach 
§ 19 Abs. 6 AWG mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 € geahndet werden. Anders als bei § 18 
wird der Versuch einer Ordnungswidrigkeit nicht sanktioniert.10 

 

7 Wagner, in: MüKoStGB, Band 8: Nebenstrafrecht, 4. Kap. Wirtschaftsstrafrecht, Vor § 17 AWG, Rn. 60-63. 

8 Wagner, in: MüKoStGB, Band 8: Nebenstrafrecht, 4. Kap. Wirtschaftsstrafrecht § 18 AWG, Rn. 141. 

9 Wagner, in: MüKoStGB, Band 8: Nebenstrafrecht, 4. Kap. Wirtschaftsstrafrecht, § 18 AWG, Rn. 154. 

10 Mehle, in: Nomos-BR Außenwirtschaftsgesetz, 1. Aufl. 2022, § 19 AWG, Rn. 2. 
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3. Öffentliche Berichterstattung 

Verstöße gegen das AWG und insbesondere die Dual-Use-Verordnung werden nur in Ausnahme-
fällen öffentlich bekannt. 

Der Generalbundesanwalt veröffentlicht jedoch unregelmäßig Pressemitteilungen zu Verfahren, 
die einen Bezug zu Verstößen gegen das AWG haben. 

So wurde am 18. Dezember 2018 ein russischer Staatsangehöriger verhaftet, der im Verdacht 
stand, „heißisostatische Pressen, die insbesondere beim Nachverdichten von Werkstücken in der 
Luft- und Raumfahrttechnik Anwendung finden und deshalb in Anhang I der EG-Dual-Use-VO 
Nr. 428/2009 aufgeführt sind“, an militärische Empfänger in Russland ausgeführt zu haben.11 Am 
13. August 2019 hat die Bundesanwaltschaft in diesem Fall Anklage erhoben.12 

Am 8. Oktober 2020 erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen zwei deutsche Staatsangehö-
rige, die Werkzeugmaschinen nach Russland exportiert haben sollen, obwohl diese als Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck von der Dual-Use-Verordnung umfasst waren. Bei den Ausfuhr-
genehmigungsanträgen machten sie hierzu falsche Angaben.13 

Gegenstand umfassender Presseberichterstattung14 war zudem ein Fall im Jahr 2021. In diesem 
warf der Generalbundesanwalt dem Geschäftsführer einer in Sachsen ansässigen Handelsgesell-
schaft vor, Werkzeugmaschinen an russische Unternehmen geliefert zu haben, ohne hierfür die 
entsprechende Genehmigung durch das BAFA eingeholt zu haben. Im Zuge dessen soll er ver-
schleiert haben, dass es sich um Maschinen handelte, die von der EU-Dual-Use-Verordnung er-
fasst sind.15 

*** 

 

11 Vgl. Generalbundesanwalt, Pressemitteilung vom 19. Dezember 2018, https://www.generalbundesan-
walt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/Pressemitteilung-vom-19-12-2018.html.  

12 Vgl. Generalbundesanwalt, Pressemitteilung vom 21. August 2019, https://www.generalbundesan-
walt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/Pressemitteilung-vom-21-08-2019.html.  

13 Vgl. Generalbundesanwalt, Pressemitteilung vom 20. Oktober 2020, https://www.generalbundesan-
walt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/Pressemitteilung-vom-20-10-2020.html.  

14 Siehe etwa Sächsische Zeitung vom 15. Juli 2022, https://www.saechsische.de/kriminalitaet/sachsen-leipziger-
unternehmer-mehrjaehrige-haftstrafe-wegen-illegaler-russland-exporte-5728374.html; Süddeutsche Zeitung vom 
24. Mai 2022, https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-krieg-ruestungshilfe-1.5591347; Die Zeit 
vom 15. Juli 2022, https://www.zeit.de/2022/29/russland-geschaeftsbeziehung-atomwaffen-sanktionen-prozess.  

15 Vgl. Generalbundesanwalt, Pressemitteilung vom 18. Mai 2021, https://www.generalbundesanwalt.de/Shared-
Docs/Pressemitteilungen/DE/2021/Pressemitteilung-vom-18-05-2021.html.  

https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/Pressemitteilung-vom-19-12-2018.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/Pressemitteilung-vom-19-12-2018.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/Pressemitteilung-vom-21-08-2019.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/Pressemitteilung-vom-21-08-2019.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/Pressemitteilung-vom-20-10-2020.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/Pressemitteilung-vom-20-10-2020.html
https://www.saechsische.de/kriminalitaet/sachsen-leipziger-unternehmer-mehrjaehrige-haftstrafe-wegen-illegaler-russland-exporte-5728374.html
https://www.saechsische.de/kriminalitaet/sachsen-leipziger-unternehmer-mehrjaehrige-haftstrafe-wegen-illegaler-russland-exporte-5728374.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-krieg-ruestungshilfe-1.5591347
https://www.zeit.de/2022/29/russland-geschaeftsbeziehung-atomwaffen-sanktionen-prozess
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/Pressemitteilung-vom-18-05-2021.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/Pressemitteilung-vom-18-05-2021.html
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